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Regierungsvorlage. 

Republik österreich 
Bundeskanzleramt 
, ~82.294-2 bj1948 

'Bundesgesetz, womit die 
Haftung des Bundes, der 
Länder, der J3ezirke, der Ge
meinden und der sonstigen 
Körperschaften und Anstalten 
des öffentlichen Reclats für 
den in Vollzirhung der Ge
setze zug~fügten Schaden ge
regelt wird (Amtshaftungs-
,~ gesetz). " 

An das 
Prä~idium des Nationalrates 

in Wien. 

Der VOl'si tz ende des Bundesrates hat mir 
mit Schreiben vom ,26. November' 1948, 
Zl. 177-BR/:1948, mitgeteilt, daß der Bun
desrat in seiner: 'Sitzung vom 26. November 
1948 den Gesetzesbeschluß de's National
rates vom 17. Noyember 1948, betreffend 

,ein: Bundesgesetz, worrlit die Haftung des 
'Bundes, der Länder, der Bezirke, der Ge
,meinden und' der sonstigen Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechts für 
den in Vollziehung der Gesetze zugefügten 
Schaden' geregelt wird (Amtshaftungs
gesetz), in Verhandlung gezogen und 'be
schlossen, ,gegen diesen Gesetzesbeschluß 
mit folgender Begründung Ein s p I' U c h 
zu erheben: 

"Die anläßlich des Einspruches des BUll
desrates ,gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 14. Jänner 1948, womit 
die Haftung des Bundes, der Länder> der 
Bezirke, der Gemeinden und der sonstigen 
Körperschaften und' Ansta~ten des öffent
lichen Rechts für den in Vollziehung der 
Ge'setze zugefügten Schaden geregelt wird 
'(Amtshaftungsgesetz) , in der 29. Sitzung 
des Bundesrates vorgebrachten Gründe 
treffen, da der' Nationairat in ,seiner 
82. Sitzung' am 2. Juni 1948 einen Behar
rungsbeschluß gefaßt hat und am sach
lichen Inhalt des Gesetzes auch in seinem 
vorliegenden Beschluß nichts geängert hal, 
auch, heute noch im vollen Umfange zu. 
Dazu kommt; daß auf Grund einer Empfeh-

I
lUng de.s Exekutivkomitees des AJliierten 
Rates der § 15 des ursprünglichen Gesetzes
beschlusses eliminiert wurde, so daß im 
Falle einer Verzögerung der Genehmigung 
des Bundesverfassungsgesetzes, womit die 
Vorscl\riften des Bundes - Verfassungsge
setz es , über die Sehadenshaflung der Ge
bietskörperschaften' abgeänderL werden, 
durch den Alliierten Rat der unhalLbare Zu:
stand eintreten würde, daß das Amtshaf
tungsgesetz zu einem Zeitpunkt in Wirk
samkeit tritt, in dem das zugrunde liegende 
Verfassungsgesetz noch nicht in Kraft 
steht. Da: dies unbedingt vcrmieden werden 
muß, ist eine Abänderung des Wortlautes 
des gegenstäildlichen Gesetzesbeschlusses 

·unerläßlich. 
Weilerhin vertritt der Bundesrat die 

Auffassung, daß zwischen dem Inkrafttreten 
des letztgenannten. Bundesvel'fassungs
ges'etzes und dem des vorliegellden Aülts
haftungsgesetzes ein längerer Zeitraum ein
geschaltet werden muß, wie dies der Aus
'sehuß für Verwaltungsreforll1 in. seinem 
Berichte über den Entwurf eines 'Amtshar'
tungsgesetzes( 515 der Beilagen) sell:)st 
angeregt hat, um der Verwaltung' Gelegen
heit zu geben, die zur Durchführung not
wendigen organisatorische'n Maßnahme!]. zu 
trefl'el).. 

Ferner muß auf folgenden \Viderspruch 
zwischen Artikel n' des bezüglichen Bun
desverfassungsgesetzes einerseits und des 
§ 16 des vorliegenden Ausführuilgsgesetzes 

'aufmerksam gemacht werden. Die erstge
nannte. Stelle des Verfassungsgesetzes be:" 
sagt, daß es auf Rechtsverletzungen, die vor 
dem 1. Jänner 194,9 beg::tngen wurden, 
keine Anwendung fmdet, während' der nun
mehrige § 16 des Amtshaftungsgesetzes 
unverändert die Bestimmungen des § 17 des 
ursprünglichen Gesetzes übernommen hat 
und im Absatz (2) besagt, daß' auf Rechts
verletzungen nach den B~still1mungen des 
Syp.dikatshaftungsgesetzes der Richter, dic 
vor dem' Wirksall1keitsbeginn des Amtshaf
tungsgesetzes . begangen wurden, wegen 
deren aber ein Verfahren noch nicht an
hängig ist, die 'Bestimmungen des Amts
haftungsgesetzes Anwendung fiIlden. \Y.enn 
nun das bezogene Bundesverfassungsgesetz 
über den 1. Jänner 1949 nicht zurückwirkt, 
können auch die Bestimmungen des, auf 
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seiner Grundlage erlassenen -Amtshaf
tungsgesetzes sich in keinem Falle auf 
Rechtsverletzungen beziehen, die' vor dem 
1. Jänner 1949 begangen wurden. Diese 
müßten daher nach· den bisherigen Vor
schriften behandelt .werden, also -nicht nur 
dann, wenn ein Verfahren bereits anhängig 
ist, sondern auch ohne ein solches, sofern 
die Rechtsverletzung vor dem 1. Jänner 
1949 begangen worden ist. Auch in diesem 
Punkte erscheint daher das vorliegende Ge
setz mit dem mehrfach erwähnten Verfas
sungsgesetz im Widerspruch. 

Schließlich vertritt der Bundesrat die 
Auffassung, daß ein zweckmaßiges Gesetz 
über die SyndikaLshaftung auf dem Gebiete 
der öffentlichen Verwaltung, so notwendig 

es für eine sauQere und pflichtbew)lßte 
öffentliche Ver,yaltung auch sein mag; 
nicht am Beginn der' Verwaltungsreform, 
sondern gleichsam als deren Absch! uß -in 
Wirksamkeit zu setzen wäre. Da dieser Zeit
punkt noch nicht geko111men ist, h;ält der 
Bundesrat das vorliegende Gesetz für ver
früht," 

Hievon beehre ich mich, gemäß Artikel 42, 
Abs. (3), des Bundes-Verfassungs gesetzes 
in der Fassung von 1929 Mitteilung zu 
machen., . . 

Wien, am 30. November 19'48. 

Der Bundeskanzler: 
. Figl e. h. 
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